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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Notruftelefon mit ei-
ner Notruftaste, wobei das Notruftelefon dazu ausge-
bildet ist, bei und/oder nach Betätigung der Notruftas-
te einen Notruf an mindestens eine Zieladresse abzu-
setzen. Das Notruftelefon weist ein Gehäuse auf, das 
dazu ausgebildet ist, zumindest teilweise werkzeu-
gund/oder zerstörungsfrei geöffnet und wieder ver-
schlossen zu werden. Es weist weiterhin eine Spei-
chereinrichtung zur Speicherung von Funktionen und 
Daten auf. Außerdem betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Entnehmen und Wiedereinsetzen einer 
Speichereinrichtung in das Notruftelefon und ein Ver-
fahren zum Ersetzen der Speichereinrichtung durch 
eine andere Speichereinrichtung in dem Notruftele-
fon.

[0002] Notruftelefone sind im Allgemeinen bekannt 
und werden üblicher Weise dazu eingesetzt, in einer 
Not- und/oder Gefahrensituation einen Alarm über 
ein Telefonnetz an eine Notrufzentrale oder eine an-
dere Hilfe leistende Person abzusetzen. Vor allem 
Menschen im fortgeschrittenen Alter und hilfsbedürf-
tige Menschen haben die Möglichkeit, schnell und 
unkompliziert Hilfe anzufordern, indem sie eine Not-
ruftaste des Notruftelefons drücken.

[0003] Die Druckschrift DE 100 2006 047 590 A1, 
die wohl den nächstliegenden Stand der Technik bil-
det, beschreibt eine reinigungsfreundliche Tastenvor-
richtung, die als eine Hausnotrufvorrichtung ausge-
bildet ist. Die Tastenvorrichtung weist ein Gehäuse 
mit Gehäuseteilen auf, die trennbar miteinander ver-
bunden sind. So kann die Tastenvorrichtung in einfa-
cher Weise geöffnet werden und ein Zugang zu ein-
zelnen Tasten bzw. einem Innenausstattung der Tas-
tenvorrichtung ermöglicht werden. Vorteilhaft ist eine 
problemlose Reinigung der Tastenvorrichtung.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Im Rahmen der Erfindung wird ein Notrufte-
lefon mit den Merkmalen des Anspruchs 1, ein Ver-
fahren zum Entnehmen und Wiedereinsetzen einer 
Speichereinrichtung in das Notruftelefon mit den 
Merkmalen des Anspruchs 13 und ein Verfahren zum 
Ersetzen der Speichereinrichtung durch eine andere 
Speichereinrichtung in dem Notruftelefon mit den 
Merkmalen des Anspruchs 14 vorgeschlagen. Bevor-
zugte oder vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der 
nachfolgenden Beschreibung sowie den beigefügten 
Figuren.

[0005] Im Rahmen der Erfindung wird ein Notrufte-
lefon mit einer Notruftaste vorgeschlagen. Das Not-
ruftelefon ist dazu ausgebildet, nach einer Betätigung 

der Notruftaste einen Notruf an mindestens eine Ziel-
adresse abzusetzen. Vorzugsweise ist die Notruftas-
te am Notruftelefon optisch hervorgehoben, indem 
sie zum Beispiel eine auffällige Größe oder Farbe 
aufweist. Insbesondere erfolgt die Betätigung der 
Notruftaste durch ein Drücken des Benutzers. Bei 
dem Benutzer handelt es sich oft um ältere, kranke 
oder hilfsbedürftige Personen, die gerne weitgehend 
selbstständig leben möchten und dabei die Sicher-
heit besitzen, jederzeit die Zieladresse kontaktieren 
zu können. Diese kann eine Notrufzentrale, eine 
Haus- und/oder Stationsverwaltung, z. B. bei betreu-
tem Wohnen, oder eine vertraute Person des Benut-
zers sein. Eine mögliche Ausgestaltung der Erfin-
dung sieht vor, dass das Notruftelefon ein Mikrofon 
und einen Lautsprecher aufweist, über die eine Kom-
munikation zwischen dem Benutzer und der Ziel-
adresse erfolgen kann. Denkbar ist auch, dass über 
den Lautsprecher Sprachmitteilungen z. B. über 
Voice Mail, an den Benutzer ausgegeben werden 
können.

[0006] Das Notruftelefon weist ein Gehäuse insbe-
sondere in handlicher Größe auf. Es ist vorzugsweise 
dazu ausgebildet, an einer Wand montiert oder auf ei-
ner Fläche abgestellt zu werden. Das Gehäuse kann 
zumindest teilweise zerstörungsfrei geöffnet und wie-
der verschlossen werden. Vorzugsweise umfasst das 
Gehäuse eine Oberschale und eine Unterschale, die 
werkzeugfrei und/oder zerstörungsfrei voneinander 
getrennt und wieder zusammengefügt werden kön-
nen.

[0007] In der Oberschale ist eine Tastenanordnung 
befestigt, die dazu ausgebildet ist, von einer Außen-
seite des Gehäuses, insbesondere von der Außen-
seite der Oberschale, betätigt zu werden. Üblicher-
weise umfasst die Tastenanordnung vorzugsweise 
mindestens zwei, insbesondere mindestens vier Tas-
ten, wobei die Notruftaste eine der Tasten der Tasten-
anordnung bildet. Insbesondere weist die Notruftaste 
eine rote Farbe und/oder eine größere Fläche als die 
anderen Tasten der Tastenanordnung auf und ist so 
für den Benutzer leicht erkenn- und/oder fühlbar.

[0008] Die Tastenanordnung ist dazu ausgebildet, 
bei und/oder nach einer Betätigung eine elektroni-
sche Schaltanordnung zu aktivieren. Die elektroni-
sche Schaltanordnung ist vorzugsweise in der Unter-
schale integriert und in einem geschlossenen Zu-
stand des Gehäuses für den Benutzer nicht sichtbar 
angeordnet. Bei und/oder nach der Aktivierung der 
elektronischen Schaltanordnung, insbesondere 
durch ein Drücken durch die Notruftaste, wird z. B. 
eine automatische Sprechverbindung über ein Tele-
fonnetz aufgebaut und/oder ein Alarmsignal an die 
Zieladresse übertragen.

[0009] Weiterhin weist das Notruftelefon eine Spei-
chereinrichtung zur Speicherung von Funktionen und 
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Daten auf. Vorzugsweise ist das Notruftelefon dazu 
ausgebildet, die Funktionen und Daten zu erfassen 
und auf der Speichereinrichtung zu speichern. Bei-
spielsweise umfassen die Funktionen und Daten An-
gaben und/oder Informationen zu einem Einsatz 
und/oder Betrieb des Notruftelefons, zu dessen Be-
nutzer und/oder zu der mindestens einen Zieladres-
se. Insbesondere ist die Speichereinrichtung in dem 
Gehäuse integriert und in einem Bereich, vorzugs-
weise in der Unterschale, angeordnet, der durch das 
werkzeugfreie und/oder zerstörungsfreie Öffnen zu-
gänglich gemacht wird.

[0010] Erfindungsgemäß ist die Speichereinrich-
tung dazu ausgebildet, aus dem Gehäuse entnom-
men und wieder eingesetzt oder durch eine andere 
Speichereinrichtung ersetzt zu werden.

[0011] Der Vorteil an dem erfindungsgemäßen Not-
ruftelefon ist, dass es durch die auswechselbare 
Speichereinrichtung ermöglicht wird, neue und/oder 
zusätzliche Funktionen und Daten auf das Notruftele-
fon zu übertragen. Beispielsweise kann einfach und 
schnell ein Software- und/oder Funktionsupdate er-
folgen und/oder eine Aktualisierung bzw. Erweiterung 
der gespeicherten Daten vorgenommen werden. Die 
Funktionen und Daten des Notruftelefons können so 
in vorteilhafter Weise individuell auf den Benutzer 
des Notfalltelefons abgestimmt werden. Das Notfall-
telefon ist auch bei einem Benutzer- und/oder An-
wendungswechsel jederzeit flexibel einsetzbar. Be-
sonders bevorzugt sind alle Daten und Funktionen 
auf der Speichereinrichtung hinterlegt, die für einen 
Normalbetrieb notwendig sind, so dass bei einem 
Wechsel des Notfalltelefons die Speichereinrichtung 
des alten Notfalltelefons in das neue Notfalltelefon 
eingesetzt werden kann und alle insbesondere per-
sonalisierten Daten und Funktionen wieder zur Verfü-
gung stehen.

[0012] Es ist weiterhin von Vorteil, dass die Daten 
und Funktionen der Speichereinrichtung auf eine an-
dere Speichereinrichtung übertragen werden können 
und so eine Daten- und/oder Funktionssicherung 
durchzuführen. Ein Ausfall des Notruftelefons durch 
Daten- und/oder Funktionsverlust kann so vermieden 
werden bzw. durch Einsetzen der anderen Speicher-
einrichtung in einfacher und schneller Weise beho-
ben werden.

[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung ist die Speichereinrichtung als eine Spei-
cherkarte oder als ein Memorystick ausgebildet. Vor-
zugsweise weist die Speicherkarte einen nicht-flüch-
tigen, permanenten oder semi-permanenten Spei-
cher auf. Insbesondere können beliebige Daten wie 
Text, Bilder, Audio und/oder Video auf der Speicher-
karte gespeichert werden. Mögliche Speicherkarten-
varianten sind Compact Flash (CF), Memory Stick 
(MS), Multimediacard (MMC), Secure Digital Memory 

Card (SB) und/oder Smart Media (SM). Bei dem Me-
mory Stick handelt es sich vorzugsweise um einen 
USB-Stick.

[0014] Vorzugsweise ist in der Unterschale ein Pro-
grammierfeld mit Programmiertasten angeordnet, 
das so verschaltet ist, dass nach Betätigung der Pro-
grammiertasten individuelle und/oder auf den Benut-
zer abgestimmte Funktionen und/oder Daten auf der 
Speichereinrichtung gespeichert werden. Es ist auch 
möglich, dass über eine Sprachmitteilung und/oder 
über ein in der Unterschale angeordnetes Display 
eine Programmieranleitung für die programmierende 
Person erfolgt.

[0015] In einer möglichen Ausführungsform setzen 
die Funktionen auf der Speichereinrichtung eine an-
wenderspezifische Einrichtung des Notruftelefons 
um. Eine mögliche anwenderspezifische Einrichtung 
betrifft die Ausgabe von Sprachmitteilungen, die den 
Benutzer bei der Bedienung des Notfalltelefons anlei-
tet, wobei auch die Sprachmitteilungen auf der Spei-
chereinrichtung gespeichert sind. Die Sprachmittei-
lungen geben vorzugsweise eine Aufforderung zur 
Betätigung einer bestimmten Taste und/oder eine 
Rückmeldung, welche Taste vom Benutzer bereits 
betätigt wurde und welche Funktion damit ausgelöst 
wird/wurde. Die Rückmeldung kann alternativ oder 
zusätzlich auch über ein im Notruftelefon integriertes 
Display oder einen mit dem Notruftelefon verbindba-
ren Bildschirm an den Benutzer übermittelt werden.

[0016] Bei einer weiteren möglichen anwenderspe-
zifische Einrichtung erfolgt die Ausgabe der Sprach-
mitteilung beispielsweise in der Muttersprache des 
Benutzers und/oder mit einer Stimme und/oder 
Klangfarbe einer vertrauten Person. Insbesondere 
kann eine anwenderspezifische Einrichtung auch 
eine Sprachsteuerung des Notruftelefons durch den 
Benutzer umfassen, die vorzugsweise auf den Be-
nutzer eingelernt oder personalisiert ist. Vorstellbar 
ist auch, dass eine andere anwenderspezifische Ein-
richtung die Ausgabe einer auf den Benutzer abge-
stimmte, periodisch wiederkehrende Sprachmittei-
lung umfasst.

[0017] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung 
der Erfindung umfassen die Funktionen personali-
sierte Nachrichtenfunktionen, die auf der Speicher-
einrichtung gespeichert sind. Vorzugsweise sind die 
personalisierten Nachrichtenfunktionen individuell 
auf den Benutzer abgestimmt und/oder abstimmbar. 
Beispielsweise wird der Benutzer bei der Sprachmit-
teilung durch Voice Mail persönlich mit seinem Na-
men angesprochen. Möglich ist, dass die Nachrich-
tenfunktion eine Sprachmitteilung mit einer Stimme 
einer dem Benutzer vertrauten und/oder nahe ste-
henden Person ausgibt. So kann es sich bei den 
Sprachmitteilungen beispielsweise um Anweisungen 
handeln, bei denen auf einen Aufenthaltsort hinge-
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wiesen wird, den der Benutzer aufsuchen soll oder 
nicht verlassen soll. Denkbar ist auch, dass eine Er-
innerung an eine Einnahme von bestimmten Medika-
menten erfolgt, auf die der Benutzer angewiesen ist. 
Vorstellbar ist, dass die personalisierten Nachrichten-
funktionen Sprachmitteilungen ausgeben, die zu indi-
viduell auf den Benutzer festgelegten Zeitpunkten an 
den Benutzer übermittelt werden. So kann der Benut-
zer z. B. zweimal am Tag dazu aufgefordert werden, 
eine bestimmte Taste der Tastenanordnung zu drü-
cken, um sich so bei der Zieladresse rückzumelden.

[0018] Vorzugsweise ist das Notruftelefon kabellos 
mit einem oder mehreren Auslösegeräten verbunden 
oder verbindbar. Insbesondere weist/weisen das 
oder die Auslösegeräte ebenfalls eine Notruftaste 
auf. Im Allgemeinen ist das Notruftelefon und das 
Auslösegerät dazu ausgebildet, über Funk miteinan-
der in Kontakt zu stehen und/oder zu kommunizieren. 
Ein mit dem Auslösegerät ausgelöster Alarm wird per 
Funk an das Notruftelefon übertragen und von dort 
über die Telefonleitung an die Zieladresse weiterge-
leitet. Das Auslösegerät kann als ein mobiles Auslö-
segerät oder als ein zu installierendes Auslösegerät 
ausgebildet sein. Vorzugsweise weist das Auslöse-
gerät ein Mikrofon und einen Lautsprecher zur Über-
mittlung von Sprachnachrichten auf, die vorzugswei-
se auf der Speichereinrichtung des Notruftelefons 
gespeichert und per Funk an das Auslösegerät über-
tragen werden. Möglich ist auch, dass die Sprach-
nachrichten durch die Notrufzentrale an den Benut-
zer übermittelt werden und der Benutzer mit der Not-
rufzentrale kommunizieren kann.

[0019] Üblicherweise ist das mobile Auslösegerät 
dazu ausgebildet, vom Benutzer am Körper getragen 
zu werden. So ist das mobile Auslösegerät beispiels-
weise als ein Clip zur Befestigung an einem Klei-
dungsstück, als eine Halskette oder als ein Armband 
ausgebildet. Das zu installierende Auslösegerät kann 
als ein Zugschalter mit Zugkordel oder als eine Not-
ruffliese mit Notruftaste ausgebildet sein. Diese sind 
z. B. in einem Schlafzimmer oder Badezimmer in 
Reichweite des Benutzers installiert. Das Auslösege-
rät hat den Vorteil, dass der Benutzer jederzeit in ei-
ner Notsituation Zugriff auf die Notruftaste hat und 
Alarm auslösen kann. So ermöglicht das Auslösege-
rät dem Benutzer, ohne Zeitverzögerung Hilfe zu ho-
len, auch wenn er sich nicht in der Nähe des Notrufte-
lefons aufhält oder sich dieses außer seiner Reich-
weite befindet. Insbesondere kann der Benutzer 
auch zumindest einen Teil der Funktionen und/oder 
Daten des Notfalltelefons nutzen. So kann er mit dem 
Auslösegerät beispielsweise alle auf der Speicher-
einrichtung gespeicherten Sprachnachrichten emp-
fangen.

[0020] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung 
sieht vor, dass die Funktionen eine Funktion zur Iden-
tifizierung und/oder Lokalisierung des Notruftelefons 

und/oder des Benutzers umfassen. Vorzugsweise 
kann die Zieladresse von extern die Identifizierung 
und/oder Lokalisierung durchführen. Insbesondere 
weist das Notruftelefon und/oder das Auslösegerät 
einen aktiven oder passiven Sender auf, der durch 
eine separate und/oder vom Sender örtliche getrenn-
te Empfangsstation identifiziert und/oder geortet wer-
den kann. Im Speziellen ist in dem Notruftelefon 
und/oder in dem Auslösegerät und/oder in einer Iden-
tifikationsmarke ein RFID-Chip integriert. Über den 
RFID-Chip können das Notruftelefon und/oder der 
Benutzer von der Zieladresse mit Hilfe von elektro-
magnetischen Wellen erkannt und räumlich geortet 
werden. Vorstellbar ist, dass die Zieladresse einen 
Aufenthaltsort des Benutzers feststellen kann. Dies 
ist insbesondere bei dementen Personen von Vorteil, 
die nach Verlassen Ihrer Wohnung und/oder ihres 
Zimmers oft Mühe haben, zum richtigen Ort zurück-
zufinden. Durch das Tragen des mobilen Auslösege-
räts ist es vorzugsweise ebenso möglich, dass bei ei-
nem Verlassen eines bestimmten Aufenthaltsbe-
reichs eine Sprachmitteilung und/oder Warnmittei-
lung über das Auslösegerät erfolgt, die den Benutzer 
auf das Verlassen des Aufenthaltsbereichs hinweist 
und/oder diesen auffordert, diesen nicht zu verlassen 
und/oder umzukehren. Möglich ist auch, dass in dem 
Notruftelefon ein Ortungsmodul integriert ist, welches 
die Identifikationsmarke und/oder das Auslösegerät 
lokalisiert.

[0021] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung 
sieht vor, dass die auf der Speichereinrichtung ge-
speicherten Daten Überwachungsdaten umfassen. 
Vorzugsweise umfassen die Überwachungsdaten 
Funktionsfähigkeitsdaten, Ereignisdaten und/oder 
Dauerbetriebsdaten. Die Funktionsfähigkeitsdaten 
sind insbesondere Angaben zur Funktionsfähigkeit 
des Notruftelefons. In einer besonders bevorzugten 
Ausführungsform ist das Notruftelefon dazu ausgebil-
det, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abstän-
den selbstständig Funktionsfähigkeitstests durchzu-
führen und die Ergebnisse in Form der Funktionsfä-
higkeitsdaten auf der Speichereinrichtung zu spei-
chern. Beispielsweise kann ein Batteriestandstatuts 
des Notruftelefons festgestellt und gespeichert wer-
den.

[0022] Die Ereignisdaten umfassen vorzugsweise 
Angaben zur Benutzung und/oder Aktivierung des 
Notruftelefons. Insbesondere ist das Notruftelefon 
dazu ausgebildet, die Tatsache und den Zeitpunkt ei-
ner Benutzeraktion zu erfassen und auf der Speiche-
reinrichtung zu speichern. Beispielsweise umfassen 
die Ereignisdaten Angaben zu einer Inbetriebnahme 
und/oder Deaktivierung des Notfalltelefons, wie z. B. 
ein Ein- und Ausschalten des Notruftelefons oder 
eine Unterbrechung des Betriebs durch Stromausfall 
oder Wechseln der Batterie, etc. Denkbar ist auch, 
dass das Notruftelefon die Betätigung des Notfall-
knopfes, eine Rückmeldung des Benutzers bei der 
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Zieladresse, ein Verlassen der häuslichen Umge-
bung des Benutzers und/oder ein Abrufen oder Über-
mitteln von Sprachnachrichten, u. v. m., erfasst und 
auf der Speichereinrichtung speichert.

[0023] Die Dauerbetriebsdaten umfassen vorzugs-
weise alle Daten, die in einem Betriebs- und/oder 
Stand-by-Modus des Notruftelefons erfasst und auf 
der Speichereinrichtung aufgezeichnet werden. Sie 
umfassen üblicherweise auch die Funktionsfähig-
keits- und Ereignisdaten.

[0024] Vorzugsweise ist das Notruftelefon dazu 
ausgebildet, die in der Speichereinrichtung gespei-
cherten Daten, insbesondere die Funktionsfähig-
keits-, Ereignis- und/oder Dauerbetriebsdaten, zu 
protokollieren. Insbesondere wird ein Datenprotokoll 
erstellt, das einen Zeitpunkt, eine Dauer, die Benut-
zeraktion und/oder eine Zieladressenaktion aufzeigt. 
Vorzugsweise ist das Datenprotokoll vom Benutzer 
und/oder der Zieladresse abrufbar. So kann die Spei-
chereinrichtung, auf der das Datenprotokoll gespei-
chert ist, aus dem Notruftelefon entnommen 
und/oder von einem geeigneten Lesegerät ausgele-
sen werden. Vorteilhaft ist, dass eine Beweissiche-
rung durch das gespeicherte Datenprotokoll gewähr-
leistet ist, da ein Nachweis über Ereignisse und Akti-
onen am und/oder mit dem Notruftelefon erfolgen 
kann.

[0025] Eine weitere mögliche Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass die auf der Speichereinrich-
tung gespeicherten Daten Benutzerdaten umfassen. 
Vorzugsweise umfassen die Benutzerdaten perso-
nenbezogene Daten und medizinische Daten. Bei 
den personenbezogenen Daten handelt es sich bei-
spielsweise um Name, Adresse, Telefonnummer, Ge-
burtsdatum, etc. des Benutzers. Insbesondere um-
fassen die personenbezogenen Daten Angaben 
und/oder Kontaktdaten zu Familie, nahe stehenden 
Verwandten und/oder Betreuern des Benutzers, die 
beispielsweise in einem Notfall zu verständigen sind. 
Es ist von Vorteil, dass der Benutzer durch ein Ausle-
sen der personenbezogenen Daten aus der Speiche-
reinrichtung bei einem Unfall und/oder in einer Notsi-
tuation schnell und einfach identifiziert und die richti-
gen Personen kontaktiert werden können.

[0026] Die medizinischen Daten umfassen insbe-
sondere eine Krankheitsgeschichte, wie z. B. eine Di-
agnose einer Erkrankung des Benutzers, eventuelle 
Vorerkrankungen des Benutzers, Krankenhausauf-
enthalte, u. v. m. Insbesondere umfassen die medizi-
nischen Daten auch Angaben zu verordneten Medi-
kamenten und Einnahmezeiten und/oder die Kon-
taktdaten des zuständigen Haus- oder Facharztes. 
Vorteilhaft ist, dass dem Benutzer in einem Notfall 
schnell und effektiv geholfen werden kann, da alle 
notwendigen medizinischen Daten vor Ort auf der 
Speichereinrichtung gespeichert und durch die Mög-

lichkeit der Entnahme der Speichereinrichtung durch 
ein geeignetes Lesegerät abrufbar und/oder anzeig-
bar sind.

[0027] Eine weitere mögliche Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass die Funktionen Datenschutz-
funktionen umfassen und auf der Speichereinrich-
tung gespeichert sind. Vorzugsweise ist das Notrufte-
lefon dazu ausgebildet, die Daten, insbesondere die 
Benutzerdaten, gegen ein missbräuchliches Abrufen 
und/oder Herunterladen zu sperren. Insbesondere 
können unberechtigte Personen nicht auf die Daten, 
die auf der Speichereinrichtung gespeichert sind, zu-
greifen. Im Speziellen sind auch Sprechmitteilungen 
und/oder Voice Mails gesondert geschützt gespei-
chert. Vorzugsweise sind die Daten, Sprechmitteilun-
gen und/oder Voice Mails verschlüsselt abgespei-
chert oder auf einem separaten lokalen Speicher des 
Notfalltelefons abgelegt. Es ist weiterhin vorstellbar, 
dass eine Inbetriebnahme des Notfalltelefons nur 
durch die Eingabe eines Passwortes oder einer PIN 
erfolgen kann. Beispielsweise kann die Eingabe über 
bestimmte Sprachmitteilungen, Spracherkennung 
und/oder Drücken einer voreingestellten Tastenkom-
bination erfolgen.

[0028] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung be-
trifft ein Verfahren zum Entnehmen und Wiederein-
setzen der Speichereinrichtung in das Notruftelefon, 
wobei das Notruftelefon vorzugsweise nach der bis-
herigen Beschreibung und/oder den vorhergehenden 
Ansprüchen ausgebildet ist. Zuerst wird das Gehäu-
se des Notruftelefons Werkzeug- und/oder zerstö-
rungsfrei geöffnet und danach die Speichereinrich-
tung aus dem Gehäuse entnommen. Anschließend 
werden neue und/oder zusätzliche Daten und/oder 
Funktionen auf der Speichereinrichtung gespeichert. 
Vorzugsweise umfassen die Daten die Überwa-
chungs- und/oder Benutzerdaten. Insbesondere um-
fassen die Funktionen die anwenderspezifische Ein-
richtung, die personalisierten Nachrichtenfunktionen 
und/oder die Identifizierung und/oder Lokalisierung 
des Notruftelefons. Danach wird die Speichereinrich-
tung wieder in das Gehäuse eingesetzt und zuletzt 
das Gehäuse Werkzeug- und/oder zerstörungsfrei 
geschlossen.

[0029] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung be-
trifft ein Verfahren zum Ersetzen der Speichereinrich-
tung durch eine andere Speichereinrichtung in dem 
Notruftelefon. Vorzugsweise ist das Notruftelefon 
nach der bisherigen Beschreibung und/oder einem 
der vorhergehenden Ansprüche ausgebildet. Das 
Gehäuse des Notruftelefons wird zuerst Werkzeug- 
und/oder zerstörungsfrei geöffnet und anschließend 
die Speichereinrichtung aus dem Gehäuse entnom-
men. Danach wird eine andere Speichereinrichtung 
in das Gehäuse eingesetzt. Vorzugsweise weist die 
andere Speichereinrichtung andere, neue und/oder 
zusätzliche Daten und/oder Funktionen auf. Insbe-
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sondere umfassen die Daten die Überwachungs- 
und/oder Benutzerdaten und die Funktionen die Um-
setzung der anwenderspezifischen Einrichtung, die 
personalisierten Nachrichtenfunktionen und/oder die 
Identifizierung und/oder Lokalisierung des Notruftele-
fons. Zuletzt wird das Gehäuse Werkzeug- und/oder 
zerstörungsfrei geschlossen.

[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform wird 
das Notruftelefon durch eines der beiden beschriebe-
nen Verfahren neu konfiguriert. Insbesondere wird 
das Notruftelefon durch das Entnehmen der Speiche-
reinrichtung, der Speicherung neuer und/oder zu-
sätzlicher Daten und/oder Funktionen auf die Spei-
chereinrichtung und das Wiedereinsetzen der Spei-
chereinrichtung in das Gehäuse neu konfiguriert. 
Vorstellbar ist auch, dass die Speichereinrichtung 
aus dem Gehäuse entnommen und durch eine ande-
re Speichereinrichtung ersetzt wird, wobei die andere 
Speichereinrichtung andere, neue und/oder zusätzli-
che Daten und/oder Funktionen aufweist und das 
Notruftelefon dadurch neu konfiguriert wird.

[0031] In einer weitern möglichen Ausbildung der 
Erfindung kann das Notruftelefon, im weiteren als 
erstes Notruftelefon bezeichnet, bei Bedarf, insbe-
sondere bei einem Defekt oder einem Ausfall des 
ersten Notruftelefons, problemlos durch ein zweites 
Notruftelefon ersetzt werden. Indem die Speicherein-
richtung aus dem ersten Notruftelefon entnommen 
und in das zweite Notruftelefon eingesetzt wird sind 
vorzugsweise alle auf der Speichereinrichtung ge-
speicherten Daten und Funktionen des ersten Not-
ruftelefons auch auf dem zweiten Notruftelefon ver-
fügbar und/oder von diesem abrufbar.

[0032] Es ist von Vorteil, dass das zweite Notruftele-
fon durch das Einlegen der Speichereinrichtung des 
ersten Notruftelefons in das zweite Notruftelefon so-
fort wieder voll betriebsbereit und ohne Verzögerung 
für den Gebrauch eines bestimmten Benutzers ver-
wendbar ist. Dies ist insbesondere möglich, da das 
zweite Notruftelefon ebenfalls alle bereits für den Be-
trieb des ersten Notruftelefons auf der Speicherein-
richtung gespeicherten Funktionen, insbesondere die 
auf den Benutzer zugeschnittenen, anwenderspezifi-
schen Funktionen und/oder personalisierten Nach-
richtenfunktionen umsetzen kann. Weiterhin weist 
das zweite Notruftelefon alle bereits für den Betreib 
des ersten Notruftelefons auf der Speichereinrich-
tung gespeicherten Daten, wie z. B. die Überwa-
chungsdaten und/oder Benutzerdaten auf. Beson-
ders vorteilhaft ist, das zu einer benutzerspezifischen 
Konfiguration des zweiten Notruftelefons vor einer In-
betriebnahme nur die Speichereinrichtung des ersten 
Notruftelefons eingesetzt werden muss und auf eine 
zeitaufwendige Programmierung des zweiten Not-
ruftelefons verzichtet werden kann.

[0033] Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen 

der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele der 
Erfindung, sowie den beigefügten Figuren.

[0034] Dabei zeigen:

[0035] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht auf ein 
Notruftelefon;

[0036] Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Unterschale 
eines Notruftelefon;

[0037] Fig. 3 ein Blockdiagramm eines Notruftele-
fons mit einem Auslösegerät.

[0038] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
Fig. 1 gezeigt, in der eine perspektivische Darstel-
lung eines Notruftelefons 1 dargestellt ist. Das Not-
ruftelefon 1 weist ein Gehäuse 2 auf, das eine Ober-
schale 3 und eine Unterschale 4 umfasst. Die Ober-
schale 3 und Unterschale 4 sind form- und/oder kraft-
schlüssig miteinander verbunden und werkzeugfrei 
voneinander lösbar angeordnet. Die Oberschale 3
weist eine Betätigungseinrichtung 5 auf, die in der 
Oberschale 3 befestigt und/oder integriert ist. Die Be-
tätigungseinrichtung 5 umfasst eine Notruftaste 6, die 
kreisrund ausgebildet ist und eine rote Farbe auf-
weist. Die Betätigungseinrichtung 5 umfasst zudem 
drei weitere Tasten 7a; 7b; 7c, die deutlich unauffälli-
ger ausgebildet sind und deren Flächen jeweils vor-
zugsweise bis zu 55%, insbesondere bis zu 65%, im 
Speziellen bis zu 75% der Fläche der Notruftaste 6
umfassen. Die weiteren Tasten 7a; 7b; 7c weisen die 
Farbe grau auf. Aufgrund der Farbgestaltung und der 
Größenunterschiede zwischen den weiteren Tasten 
7a; 7b; 7c und der Notruftaste 6 fällt die Notruftaste 6
sofort ins Auge und ist für einen Benutzer 8 leicht zu 
finden und zu betätigen.

[0039] Die Oberschale 3 weist weiterhin ein Fenster 
9 auf, das einen Blick auf ein Display 10 ermöglicht, 
das in einem Inneren des Gehäuses 2 in der Unter-
schale 4 angeordnet ist. Das Display 10 ist dazu aus-
gebildet, Informationen zum Betrieb und Angaben zu 
Funktionen des Notruftelefons 1 anzuzeigen. So wird 
angezeigt, wenn ein Batteriestand schwach ist, ob 
eine Inbetriebnahme oder Aktivierung des Notruftele-
fons 1 erfolgte, ob das Notruftelefon 1 in einem 
Stand-by-Modus steht und/oder ob eine Sprachmit-
teilung auf Abruf wartet, etc.

[0040] Die Notruftaste 6 ist dazu ausgebildet, nach 
einer Betätigung durch den Benutzer 8, einen Notruf 
und/oder Alarm bei einer Notrufzentrale 11 abzuset-
zen und/oder auszulösen. Durch das Auslösen des 
Notrufs und/oder des Alarms wird ein optisches 
Warnsignal bei der Notrufzentrale 11 aktiviert 
und/oder eine Sprechverbindung zwischen dem Be-
nutzer 8 und der Notrufzentrale 11 hergestellt. Die 
Sprechverbindung erfolgt über eine Telefonleitung 
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12, über die eine Kommunikation zwischen einem 
Benutzer 8 und der Notrufzentrale 11 erfolgen kann. 
Das Notruftelefon 1 weist ein in der Fig. 1 nicht ge-
zeigtes Mikrofon und einen Lautsprecher auf, das die 
Kommunikation zwischen dem Benutzer 8 und der 
Notrufzentrale 11 ermöglicht. Durch die Sprechver-
bindung kann der Benutzer 8 einen Grund für den 
Notruf und/oder Alarm an die Notrufzentrale 11 über-
mitteln. Im Gegenzug erreichen den Benutzer 8 die 
Reaktionen und Antworten der Notrufzentrale 11.

[0041] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die Unter-
schale 4 des Notruftelefons 1 aus Fig. 1. Einander 
entsprechende oder gleiche Teile sind in den Figuren 
jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen. 
Die Unterschale 4 umfasst eine elektronische Schal-
tanordnung 13, die dazu ausgebildet ist, von der Be-
tätigungseinrichtung 5, insbesondere von der Notfall-
taste 6 und/oder den weiteren Tasten 7a; 7b; 7c be-
tätigt zu werden.

[0042] In der Unterschale 4 ist ein Programmierfeld 
14 mit Programmiertasten angeordnet, das zu einer 
benutzerdefinierten Einrichtung des Notruftelefons 1
ausgebildet ist. Bei einer Betätigung des Program-
mierfelds und Aufnahme der benutzerdefinierten Ein-
richtung des Notruftelefons 1 erscheint automatisch 
eine Programmieranleitung auf dem Display 10.

[0043] Die Unterschale 4 umfasst eine Aufnahme 
15 für eine Speichereinrichtung 16 zur Speicherung 
von Daten und Funktionen. Die Speichereinrichtung 
16 ist als eine Speicherkarte ausgebildet. Die Auf-
nahme 15 ist im Wesentlichen rechteckig ausgebildet 
und an die Maße der Speichereinrichtung 16 ange-
passt. Die Speichereinrichtung 16 ist dazu ausgebil-
det, bei geöffnetem Gehäuse 2 beschädigungsfrei in 
die Aufnahme 15 eingelegt und wieder entnommen 
oder durch eine andere Speichereinrichtung ersetzt 
zu werden.

[0044] Durch die Auswechselbarkeit der Speicher-
einrichtung 16 ist es möglich, neue und/oder zusätz-
liche Daten und Funktionen auf der Speichereinrich-
tung 16 zu speichern und damit die Daten und Funk-
tionen das Notfalltelefons 1 zu ergänzen und/oder 
abzuändern.

[0045] Die in der Speichereinrichtung 16 gespei-
cherten Funktionen umfassen eine anwenderspezifi-
sche Einrichtung des Notfalltelefons 1, mit der auf in-
dividuelle Bedürfnisse des Benutzers 8 eingegangen 
wird, und personalisierte Nachrichtenfunktionen, die 
auf den Benutzer 8 persönlich ausgerichtet sind.

[0046] Die anwenderspezifische Einrichtung um-
fasst eine individuell für den Benutzer 8 gespeicherte 
Sprachmitteilung per Voice Mail, die automatisch in 
festgelegten Zeitintervallen an den Benutzer 8 über-
mittelt werden. Eine weitere auf der Speichereinrich-

tung 16 gespeicherte Voice Mail ertönt, wenn der Be-
nutzer 8 oder ggf. eine andere zuständige Person 
eine Taste der Tastenanordnung 5 oder des Program-
mierfeldes 14 betätigt. Die Voice Mail kann den Be-
nutzer 8 oder die andere zuständige Person bei der 
Bedienung und/oder Programmierung des Notfallte-
lefons 1 unterstützen. So erfolgt durch das Voice Mail 
eine Erklärung von Tastenfunktionen und Informatio-
nen zu bereits vorgenommenen Einstellungen am 
Notfalltelefon 1. Die Voice Mail kann, bei entspre-
chender Speicherung der Funktion auf der Speicher-
einrichtung 16, in einer individuellen (Mutter-)Spra-
che des Benutzers 8 und/oder in einer bevorzugten 
Klangfarbe übermittelt werden. Alternativ und/oder 
ergänzend können die Erklärung und die Informatio-
nen auch auf dem Display 9 angezeigt werden. Eine 
weitere anwenderspezifische Einrichtung, die eben-
falls auf der Speichereinrichtung 16 gespeichert ist, 
umfasst eine Sprachsteuerung des Notfalltelefons 1
durch die Stimme des Benutzers 8.

[0047] Durch die auf der Speichereinrichtung 16 ge-
speicherten personalisierten Nachrichtenfunktion 
sind die Sprachmitteilungen individuell auf den Be-
nutzer 8 abstimmbar bzw. abgestimmt. Der Benutzer 
8 wird mit der Stimme einer ihm vertrauten und/oder 
nahe stehenden Person persönlich mit seinem Na-
men angesprochen. Er wird morgens, mittags und 
abends zum Drücken der Taste 7b aufgefordert, um 
sich so bei der Notrufzentrale 11 rückzumelden. Wei-
terhin erhält der Benutzer 8 regelmäßige Hinweise, 
die ihn zu einem richtigen Zeitpunkt an eine Einnah-
me von Medikamenten erinnern.

[0048] Weiterhin ist die Speichereinrichtung 16 ist 
dazu ausgebildet, Benutzerdaten zu speichern. Die 
Benutzerdaten setzen sich aus personenbezogenen 
und medizinischen Daten zusammen. Die personen-
bezogenen Daten geben Auskunft über Name, 
Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum des Be-
nutzers 8 und enthalten Kontaktdaten zu einer im 
Notfall zu verständigenden Person. Die medizini-
schen Daten umfassen eine Diagnose des Benutzers 
8, Informationen zu möglichen Unverträglichkeiten, 
die Namen und Dosierungen von einzunehmenden 
Medikamenten und die Kontaktdaten eines zuständi-
gen Hausarztes.

[0049] Das Notfalltelefon 1 ist dazu ausgebildet, die 
Benutzerdaten vor einem Missbrauch zu schützen. 
Eine Datenschutzfunktion ist auf der Speichereinrich-
tung 16 gespeichert. Durch die Datenschutzfunktion 
werden die Benutzerdaten verschlüsselt und nur 
nach Eingabe einer bestimmten Tastenkombination 
oder einer Sprachmitteilung ausgegeben.

[0050] Fig. 3 zeigt eine Blockdarstellung des Not-
ruftelefons 1 aus Fig. 1, das ein mobiles Auslösege-
rät 17 umfasst. Einander entsprechende oder gleiche 
Teile sind in den Figuren jeweils mit den gleichen Be-
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zugszeichen versehen. Das Notruftelefon 1 ist über 
eine Funkverbindung 18 mit dem mobilen Auslösege-
rät 17 verbunden. Das mobile Auslösegerät 17 ist als 
ein Armband ausgebildet und dazu geeignet, vom 
Benutzer 8 am Handgelenk getragen zu werden. Es 
umfasst ein Mikrofon und einen Lautsprecher, die in 
der Fig. 3 nicht gezeigt sind.

[0051] Das mobile Auslösegerät 17 weist einen Not-
fallknopf 19 auf, mit dem der Benutzer 8 jederzeit- 
über die Funkverbindung 18 zum Notruftelefon 1 und 
die Telefonverbindung 12 zur Notrufzentrale 11- 
Alarm auslösen und Hilfe holen kann. So kann er mit 
der Notrufzentrale 11 kommunizieren, auch wenn er 
zu diesem Zeitpunkt das Notfalltelefon 1 nicht errei-
chen kann oder sich nicht in der Nähe des Notfallte-
lefons 1 aufhält. Das Notruftelefon 1 ist dazu ausge-
bildet, dem Benutzer 8 die auf der Speichereinrich-
tung 16 gespeicherten Sprachmitteilungen per Funk 
auf das mobile Auslösegerät 17 zu übermitteln.

[0052] Das Notruftelefon 1 weist die in der Speiche-
reinrichtung 16 gespeicherte Funktion zur Identifizie-
rung und/oder Lokalisierung des Notruftelefons 1 auf. 
Auch das mobile Auslösegerät 17 weist diese Funkti-
on auf. Die Notrufzentrale 11 kann das Notruftelefon 
1 und das mobile Auslösegerät 17 durch einen dort 
integrierten RFID-Chip räumlich orten und dem Be-
nutzer 8 eindeutig zuordnen. Dadurch dass der Be-
nutzer 8 das mobile Auslösegerät 17 am Körper trägt, 
kann ein Aufenthaltsort des Benutzers 8 jederzeit be-
stimmt werden. Stellt die Notrufzentrale 11 fest, dass 
der Benutzer 8 einen gewissen Aufenthaltsbereich 
verlässt, so übermittelt die Notrufzentrale 11 eine 
Sprechmitteilung mit einer Aufforderung zur Rück-
kehr über die Telefonleitung 12 zum Notruftelefon 1. 
Über die Funkverbindung 18 wird die Sprechmittei-
lung an den Benutzer 8 weitergeleitet.

[0053] Die Speichereinrichtung 16 ist dazu ausge-
bildet, Überwachungsdaten des Notruftelefons 1 zu 
speichern. Bei den Überwachungsdaten handelt es 
sich um Funktionsfähigkeitsdaten und Ereignisdaten 
des Notruftelefons 1 und des mobilen Auslösegeräts 
17. Das Notruftelefon 1 ist dazu ausgebildet, einmal 
täglich selbstständig einen Funktionsfähigkeitstest 
am Notruftelefon 1 und am mobilen Auslösegerät 17
durchzuführen. Insbesondere wird ein Batterie-
standsstatus festgestellt. Alle Ereignisse, wie z. B. 
die Rückmeldung des Benutzers 8, die Betätigung 
der Notruftaste 6, die Übermittlung von Sprechmittei-
lungen und/oder Voice Mail, etc., werden auf der 
Speichereinrichtung 16 in Form von Ereignisdaten 
gespeichert.

[0054] Das Notruftelefon 1 ist dazu ausgebildet, die 
gespeicherten Überwachungs- und Ereignisdaten zu 
protokollieren und als ein Datenprotokoll auf der 
Speichereinrichtung 16 zu speichern. Das Datenpro-
tokoll hält den Zeitpunkt und das Ergebnis der Funk-

tionsfähigkeitstests fest und zeigt alle Ereignisse am 
und/oder mit dem Notruftelefon 1 auf. Das Datenpro-
tokoll ist vom Benutzer 8 und/oder der Zieladresse 11
nach Entnahme der Speichereinrichtung 16 aus dem 
Gehäuse 2 abrufbar.
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Patentansprüche

1.  Notruftelefon (1) mit einer Notruftaste (6),  
wobei das Notruftelefon (1) ausgebildet ist, bei 
und/oder nach Betätigung der Notruftaste (6) einen 
Notruf an eine Zieladresse (11) abzusetzen,  
mit einem Gehäuse (2), das dazu ausgebildet ist, zu-
mindest teilweise Werkzeug- und/oder zerstörungs-
frei geöffnet und wieder verschlossen zu werden,  
mit einer Speichereinrichtung (16) zur Speicherung 
von Funktionen und Daten  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Speichereinrichtung (16) dazu ausgebildet ist, 
aus dem Gehäuse (2) entnommen und wieder einge-
setzt oder durch eine andere Speichereinrichtung 
(16) ersetzt zu werden.

2.  Notruftelefon (1) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Speichereinrichtung (16) 
als eine Speicherkarte oder als ein Memorystick aus-
gebildet ist.

3.  Notruftelefon (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Funktionen eine an-
wenderspezifische Einrichtung des Notruftelefons (1) 
umsetzen.

4.  Notruftelefon (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Funktionen personalisierte Nachrichtenfunktionen 
umfassen.

5.  Notruftelefon (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Notruftelefon (1) mit einem oder mehreren Auslöse-
geräten (17) verbunden oder verbindbar ist.

6.  Notruftelefon (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Funktionen eine Identifizierung und/oder Lokalisie-
rung des Notruftelefons (1) und/oder des Benutzers 
(8) umfassen.

7.  Notruftelefon (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Daten Überwachungsdaten umfassen.

8.  Notruftelefon (1) nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Überwachungsdaten 
Funktionsfähigkeitsdaten, Ereignisdaten und/oder 
Dauerbetriebsdaten umfassen.

9.  Notruftelefon (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Notruftelefon (1) dazu ausgebildet ist, die Daten in ei-
nem Datenprotokoll auf der Speichereinrichtung (16) 
zu speichern.

10.  Notruftelefon (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

die Daten Benutzerdaten umfassen.

11.  Notruftelefon (1) nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Benutzerdaten personen-
bezogene Daten und medizinische Daten umfassen.

12.  Notruftelefon (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Funktionen Datenschutzfunktionen umfassen.

13.  Verfahren zum Entnehmen und Wiederein-
setzen der Speichereinrichtung (16) in das Notrufte-
lefon (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,  
gekennzeichnet durch folgende Schritte:  
– Werkzeug- und/oder zerstörungsfreies Öffnen des 
Gehäuses (2) des Notruftelefons (1)  
– Entnehmen der Speichereinrichtung (16) aus dem 
Gehäuse (2)  
– Speichern neuer und/oder zusätzlicher Daten 
und/oder Funktionen auf die Speichereinrichtung 
(16)  
– Wiedereinsetzen der Speichereinrichtung (16) in 
das Gehäuse (2)  
– Werkzeug- und/oder zerstörungsfreies Schließen 
des Gehäuses (2)

14.  Verfahren zum Ersetzen der Speichereinrich-
tung (16) durch eine andere Speichereinrichtung (16) 
in dem Notruftelefon (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,  
gekennzeichnet durch folgende Schritte:  
– Werkzeug- und/oder zerstörungsfreies Öffnen des 
Gehäuses (2) des Notruftelefons (1)  
– Entnehmen der Speichereinrichtung (16) aus dem 
Gehäuse (2)  
– Einsetzen einer anderen Speichereinrichtung in 
das Gehäuse (2)  
– Werkzeug- und/oder zerstörungsfreies Schließen 
des Gehäuses (2)

15.  Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Notruftelefon (1) 
durch das Verfahren nach Anspruch 13 oder 14 neu 
konfiguriert wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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